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1. Messung / Ablesung / Zutrittsrecht / Rechnungs- und  
Messfehler 

1.1. Sofern bei registrierender ¼-h-Leistungsmessung eine Zäh-
lerfernauslesung erfolgt bzw. vom Netzbetreiber oder dem 
STADTWERK AM SEE gefordert wird, verpflichtet sich der 
Kunde, auf eigene Kosten sowohl die Voraussetzungen für die 
Installation der erforderlichen Einrichtungen zu schaffen als auch 
einen Telekommunikationsanschluss zur Verfügung zu stellen 
und eine gegebenenfalls notwendige Zustimmung des Netzbe-
treibers einzuholen.  
1.2. Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit 
einem Ausweis versehenen Beauftragten des STADTWERKS 
AM SEE, des Messstellenbetreibers oder des Netzbetreibers 
den Zutritt zu seinem Grundstück und zu seinen Räumen zu ge-
statten, soweit dies zur Ermittlung der preislichen Bemessungs-
grundlagen oder zur Ablesung der Messeinrichtungen erforder-
lich ist. Die Benachrichtigung kann durch Mitteilung an den Kun-
den oder durch Aushang am oder im jeweiligen Haus erfolgen. 
Sie muss mindestens eine Woche vor dem Betretungstermin er-
folgen; mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. Der Kunde 
hat dafür Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtungen zugäng-
lich sind.  
1.3. Der Kunde kann jederzeit vom STADTWERK AM SEE ver-
langen, eine Nachprüfung der Messeinrichtungen an seiner Ab-
nahmestelle durch eine Eichbehörde oder eine staatlich aner-
kannte Prüfstelle im Sinne des § 2 Abs. 4 des Eichgesetzes zu 
veranlassen. Die Kosten der Nachprüfung fallen dem Kunden nur 
dann zur Last, sofern die eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen 
nicht überschritten werden.  
1.4. Ergibt eine Nachprüfung der abrechnungsrelevanten Mess-
einrichtungen eine Überschreitung der eichrechtlichen Verkehrs-
fehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des Rech-
nungsbetrages festgestellt (wie z.B. auch bei einer Rechnung auf 
der Grundlage falscher Messwerte), so wird der zu viel oder zu 
wenig berechnete Betrag erstattet oder nachentrichtet. Ist das 
Ausmaß des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt 
eine Messeinrichtung nicht an, so schätzt das STADTWERK AM 
SEE den Verbrauch für die Zeit seit der letzten fehlerfreien Able-
sung unter Heranziehung des prognostizierten Bedarfs und/oder 
der Vorjahreswerte und/oder der aktuellen Witterungsbedingun-
gen. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch von der 
nach Satz 2 erstellten Schätzung erheblich abweicht, ist dies an-
gemessen zu berücksichtigen. Ansprüche sind auf den der Fest-
stellung des Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraums be-
schränkt, es sei denn, in diesem Fall ist der Anspruch auf den 
Zeitraum seit Vertragsbeginn, längstens auf drei Jahre be-
schränkt.  
 
2. Kundenanlage /Eigenerzeugungsanlage  

2.1. Der Kunde hat das STADTWERK AM SEE sechs Wochen 
vor der geplanten Inbetriebnahme von weiteren Eigenerzeu-
gungsanlagen für den Eigenverbrauch über die Anlage und de-
ren Leistung in Textform zu informieren.  
2.2. Eine Aufnahme weiterer Eigenerzeugungsanlagen erfolgt, 
nachdem zwischen dem STADTWERK AM SEE-und dem Kun-
den vier Wochen vor der geplanten Inbetriebnahme in Textform 
Einvernehmen über die Aufnahme erzielt wurde.  
 
3. Rechnungsstellung  
3.1. Bei offenen Lieferungen mit Jahresleistungspreisen stellt 
das STADTWERK AM SEE dem Kunden bis zum 15. des auf 
einen Liefermonat folgenden Kalendermonats die im Vormonat 
gelieferte elektrische Energie/Erdgas nach Leistung – auf Grund-
lage der jeweils bis zu diesem Monat gemessenen Leistungs-
spitze im Abrechnungsjahr – und Arbeit in Rechnung. Sofern im 
aktuellen Abrechnungsmonat eine höhere als die bisher berech-
nete Maximalleistung auftritt, erfolgt eine Nachberechnung der 
Differenz zwischen der bisher berechneten und neuen Maximal-
leistung rückwirkend für die vorausgegangenen Monate, längs-
tens zurück bis zum Beginn des laufenden Abrechnungsjahres. 
3.2. Bei offenen Lieferungen mit Monatsleistungspreisen oder 
ohne Leistungspreisen stellt das STADTWERK AM SEE dem 
Kunden bis zum 15. des auf einen Liefermonat folgenden Kalen-
dermonats die im Vormonat gelieferte elektrische Energie/Erd-
gas in Rechnung.  
3.3. Soweit dem STADTWERK AM SEE die erforderlichen Daten 
nicht rechtzeitig vorliegen, kann er dem Kunden eine vorläufige 
Rechnung stellen. Liegen Ist-Werte nicht vor, ist das STADT-
WERK AM SEE berechtigt, die Höhe der vorläufigen Rechnung 
insbesondere durch Heranziehung des prognostizierten Bedarfs 
und/oder der Vorjahreswerte und/oder der aktuellen Witterungs-
bedingungen berechnen. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein 
Verbrauch von der nach Satz 2 erstellten Schätzung erheblich 
abweicht, ist dies angemessen zu berücksichtigen. Mit Vorliegen 
der Messdaten wird das STADTWERK AM SEE die tatsächlich 
gelieferte elektrische Energie/ Erdgas unter Anrechnung der vor-
läufigenRechnungsbeträge spätestens 6 Wochen nach Ablauf 
eines Liefer-jahres bzw. der vereinbarten Laufzeit endabrech-
nen. Abrechnungsjahr ist das Kalenderjahr. Ergibt sich eine Ab-
weichung der geleisteten vorläufigen Rechnungsbeträge von  
der tatsächlichen gelieferten elektrischen Energie, so wird  

 der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag erstattet bzw.  
 nachentrichtet.  

3.4. Rechte des Kunden nach § 40 Abs. 3 EnWG bleiben 
unberührt.  
 
4. Zahlungsbestimmungen / Verzug / Zahlungsverwei-
gerung / Aufrechnung  

4.1. Rechnungen sind zwei Wochen nach Zugang der Zah-
lungsaufforderung zu dem vom STADTWERK AM SEE 
festgelegten Zeitpunkt und ohne Abzug im Wege des Last-
schriftverfahrens oder mittels Dauerauftrag zu zahlen. Maß-
geblich für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist die Wertstel-
lung auf dem Konto des STADTWERKS AM SEE. 4.2. Das 
STADTWERK AM SEE kann, wenn es erneut zur Zahlung 
auffordert, oder den Betrag durch einen Beauftragten ein-
ziehen lässt, die dadurch entstandenen Kosten konkret o-
der pauschal berechnen. Bei einer pauschalen Berechnung 
ist dem Kunden der Nachweis gestattet, solche Kosten 
seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als die 
Höhe der Pauschale.  
4.3. Einwände wegen offensichtlicher Fehler einer Rech-
nung können nur binnen dreißig Tagen nach Rechnung 
schriftlich geltend gemacht werden. Einwände gegen Rech-
nungen, die der Kunde ohne sein Verschulden nicht früher 
erkennen konnte, sind innerhalb von dreißig Tagen nach 
seiner Kenntnis, spätestens jedoch binnen einen Jahres, 
beginnend mit dem Schluss des Jahres, in dem die Rech-
nung zugegangen ist, schriftlich geltend zu machen. Maß-
geblich für die Einhaltung der Frist ist die rechtzeitige Ab-
sendung der Einwendung. Das Unterlassen rechtzeitiger 
Einwendungen gilt als Genehmigung. 4.4. Einwände gegen 
Rechnungen berechtigen zum Zahlungsaufschub oder zur 
Zahlungsverweigerung nur, sofern die ernsthafte Möglich-
keit eines offensichtlichen Fehlers bestehst, oder sofern der 
in einer Rechnung an-gegebene Verbrauch ohne ersichtli-
chen Grund mehr als doppelt so hoch wie der vergleichbare 
Verbrauch im vorherigen Abrechnungszeitraum ist und der 
Kunde eine Nachprüfung der Messeinrichtung verlangt und 
solange dadurch die Nachprüfung nicht die ordnungsge-
mäße Funktion der Messeinrichtung festgestellt ist.  
4.5. Gegen Ansprüche des STADTWERKS AM SEE kann 
nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Ge-
genansprüchen aufgerechnet werden.  
 
5. Vorauszahlung / Sicherheitsleistung  

5.1. Das STADTWERK AM SEE kann vom Kunden in an-
gemessener Höhe Vorauszahlung verlangen, wenn nach 
den Umständen des Einzelfalls Grund zu der Annahme be-
steht, dass der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen 
ganz oder teilweise nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt 
(frühestens jedoch zu Beginn der Lieferung). Die Höhe der 
Vorauszahlung des Kunden beträgt mindestens für einen 
Zeitraum von zwei Liefermonaten durchschnittlich zu leis-
tenden Zahlungen.  
5.2. Anstelle einer Vorauszahlung kann der Kunde nach 
seiner Wahl in gleicher Höhe Sicherheit leisten. Sofern die 
Parteien nichts anderes vereinbaren haben, ist eine Sicher-
heitsleistung nur zulässig in Form einer unbedingten, unwi-
derruflichen, selbstschuldnerischen Bürgschaft einer euro-
päischen Bank. Die sich verbürgende Bank muss ein Ra-
ting im „A“-Bereich von Standard & Poos oder ein gleich-
wertiges Rating einer anderen international anerkannten 
Rating-Agentur aufweisen.  
5.3. Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann das 
STADTWERK AM SEE beim Kunden ein Vorkassensystem 
(z.B. Bargeld- oder Chipkartenzähler) einrichten und betrei-
ben.  
5.4. Das STADTWERK AM SEE kann sich aus der Sicher-
heit befriedigen, sobald der Kunde mit seinen Zahlungsver-
pflichtungen in Verzug ist. Das STADTWERK AM SEE wird 
die Sicherheit nur in dem Umfang verwerten, in dem dies 
zur Erfüllung der rückständigen Zahlungsverpflichtungen 
erforderlich ist.  
5.5. Die Verwertung der Sicherheit nach Ziff. 5.4 wird das 
STADTWERK AM SEE dem Kunden unter Fristsetzung 
schriftlich androhen, es sei denn nach den Umständen des 
Einzelfalls besteht Grund zu der Annahme, dass eine Be-
friedigung aus der Sicherheit zu spät erfolgen würde. Ist der 
Abschluss des Vertrages für den Kunden ein Handelsge-
schäft, beträgt die Frist wenigstens eine Woche. In allen üb-
rigen Fällen beträgt sie einen Monat.  
5.6. Die Sicherheit ist unverzüglich zurückzugeben, soweit 
ihre Voraussetzungen entfallen sind.  
5.7. Sofern der Kunde entgegen Ziff. 5.1 und 5.2 keine Vo-
rauszahlung oder Sicherheit leistet, gelten Ziff. 9.2 b) und 
Ziff. 10.3 lit. c). 
 
6. Befreiung von der Leistungspflicht / Unterbrechung 
der Lieferung  
6.1. Sollten die Parteien durch höhere Gewalt wie Naturka-
tastrophen, Krieg, Arbeitskampfmaßnahmen. Hoheitliche 

Anordnungen oder durch sonstige Umstände, auf die sie 
keinen Einfluss haben oder deren Abwendung mit einem 
angemessenen technischen oder wirtschaftlichen Aufwand 
nicht erreicht werden kann, gehindert sein, ihre Leistungs-
pflichten zu erfüllen, so sind die Parteien von ihren vertrag-
lichen Leistungspflichten befreit solange diese Umstände 
und deren Folgen nicht endgültig beseitigt sind. In allen 
oben genannten Fällen der Leistungsbefreiung können die 
Parteien keinen Anspruch auf Schadensersatz geltend ma-
chen, sofern kein Verschulden der Partei vorliegt, die sich 
auf höhere Gewalt beruft.  
6.2. Die Parteien sind verpflichtet, sich unverzüglich unter 
Darlegung der sie an der Vertragserfüllung hindernden Um-
stände zu benachrichtigen; sie werden darüber hinaus das 
Leistungshindernis so schnell wie möglich beseitigen, so-
fern ihnen dies mit einem angemessenen technischen oder 
wirtschaftlichen Aufwand möglich ist.  
6.3. Das STADTWERK AM SEE ist weiterhin von ihrer Leis-
tungspflicht befreit, soweit und solange der Netzbetreiber 
den Netzanschluss und/oder die Anschlussnutzung bzw., 
der Messstellenbetreiber den Messstellenbetrieb auf ei-
gene Initiative unterbrochen hat.  
6.4. Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten 
in der Elektrizitätsversorgung ist, soweit es sich um Folgen 
einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des Netzan-
schlusses handelt, das STADTWERK AM SEE ebenfalls 
von ihrer Leistungspflicht befreit. Zu den Ansprüchen des 
Kunden gegen den Netzbetreiber wird auf Ziff. 9 verwiesen.  
 
7. Haftung für Schäden aus Unterbrechungen oder Un-
regelmäßigkeiten der Elektrizitätsversorgung  

7.1. Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder 
bei Unregelmäßigkeiten in der Elektrizitätsversorgung sind, 
soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs 
einschließlich des Netzanschlusses handelt, gegenüber 
dem Netzbetreiber nach den jeweils geltenden vertragli-
chen und/oder gesetzlichen Regelungen geltend zu ma-
chen (bei Niederspannungskunden § 18 Niederspannungs-
anschlussverordnung).  
7.2. Das STADTWERK AM SEE wird auf Wunsch des Kun-
den unverzüglich über die mit der Schadensverursachung 
zusammenhängenden Tatsachen Auskunft geben, wenn 
sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise auf-
geklärt werden können.  
 
8. Haftung in sonstigen Fällen / Verjährung  
8.1. In allen übrigen Haftungsfällen außerhalb des Anwen-
dungsbereichs von Ziff. 7 ist die Haftung der Parteien sowie 
ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für schuldhaft 
verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit der Schaden 
nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt 
wurde; dies gilt nicht bei a) Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, b) Oder der 
schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, 
d.h. solcher Pflichten deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und 
auf deren Einhaltung der Vertrags-partner regelmäßig ver-
trauen darf (sog. Kardinalpflichten).  
8.2. Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertrags-pflich-
ten, welche nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit be-
ruht, beschränkt sich die Haftung auf den Schaden, den die 
haftende Partei bei Abschluss des jeweiligen Vertrages als 
mögliche Folge der Vertragsverletzung vorausgesehen hat 
oder unter Berücksichtigung der Umstände, die sie kannte 
oder kennen musste, hätte voraussehen müssen. Gleiches 
gilt bei grob fahrlässigem Verhalten einfacher Erfüllungsge-
hilfen (nichtleitende Angestellte) außerhalb des Bereichs 
der wesentlichen Vertragspflichten sowie der Lebens-, Kör-
per- oder Gesundheitsschäden.  
8.3. Soweit eine Partei nicht unbeschränkt haftet, verjähren 
die in Ziff. 7.1 und 7.2 genannten Schadensersatzansprü-
che – soweit sie nicht auf eine Haftung wegen Vorsatzes 
zurückgehen – in einem Jahr vom Beginn der gesetzlichen 
Verjährung gemäß §§ 199 bis 201 BGB an. 8.4. Die ge-
schädigte Partei hat der anderen Partei einen Schaden un-
verzüglich mitzuteilen.  
8.5. Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes blei-
ben unberührt. 
 
9. Einstellung der Lieferung und Unterbrechung der 
Anschlussnutzung  
9.1. Das STADTWERK AM SEE ist unbeschadet seiner 
sonstigen Rechte berechtigt, die Lieferung sofort einzustel-
len und die Anschlussnutzung unterbrechen zu lassen, 
wenn der Kunde in nicht unerheblichem Maße schuldhaft 
Strom unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbrin-
gung der Messeinrichtungen verwendet („Strom-/Erdgas-
diebstahl“).  
9.2. Das STADTWERK AM SEE ist unbeschadet seiner 
sonstigen Rechte ferner berechtigt, die Lieferung sofort ein-
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zustellen und die Anschlussnutzung unterbrechen zu las-
sen, a) wenn der Kunde mit einer Zahlung aus dem Vertrag 
in nicht unwesentlicher Höhe unter Berücksichtigung etwa-
iger Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen in Verzug 
ist und seiner Zahlungsflicht nicht innerhalb einer Woche 
nach Zugang der Mahnung nachkommt. Bei einer Berech-
nung des Betrages bleiben dabei nicht titulierte Forderun-
gen außer Betracht, die der Kunde schlüssig beanstandet 
hat. Dieses Recht besteht, bis das STADTWERK AM SEE 
den vollen Betrag aller fälligen Zahlungen (einschließlich 
Verzugszinsen und Aufwendungen) erhalten hat; b) wenn 
der Kunde innerhalb einer vom STADTWERK AM SEE ge-
setzten Frist von einer Woche nach Aufforderung weder 
eine nach diesem Vertrag geschuldete Vorauszahlung oder 
Sicherheit geleistet hat. Dieses Recht besteht bis zum Er-
halt der geschuldeten Vorauszahlung oder Sicherheit.  
9.3. Dem Kunden ist in den Fällen der Ziff. 9.2 die Einstel-
lung der Belieferung und die Unterbrechung der Anschluss-
nutzung spätestens zwei Wochen zuvor anzudrohen. Die 
Androhung kann zugleich mit der Mahnung nach Ziff. 9.2 lit. 
a) oder der Fristsetzung nach Ziff. 9.2 lit. b) erfolgen.  
9.4. Das STADTWERK AM SEE wird die Lieferung unver-
züglich wiederaufnehmen, sobald die Gründe für die Unter-
brechung entfallen sind und der Kunde die Kosten der Un-
terbrechung und Wiederherstellung der Belieferung ersetzt 
hat.  
9.5. Die Kosten der Einstellung und Unterbrechung sowie 
der Wiederherstellung der Belieferung sind vom Kunden zu 
ersetzen. Die Kosten werden dem Kunden pauschal gemäß 
Preisblatt in Rechnung gestellt. Der Kunde hat das Recht 
nachzuweisen, dass die Kosten nicht entstanden oder we-
sentlich geringer sind als die Pauschale. Die Wiederherstel-
lung der Belieferung wird vom STADTWERK AM SEE von 
der Bezahlung der Unterbrechungskostenabhängig ge-
macht und davon, ob die Gründe für die Einstellung entfal-
len sind.  
 
10. Änderung des Vertrages und der Allgemeinen Best-
immungen 
10.1 Die Regelungen dieses Vertrages und/oder der Allge-
meinen Bedingungen beruhen auf den gesetzlichen und 
sonstigen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des Ver-
tragsschlusses (z.B. EnWG, GasGVV, GasNZV, MessZV, 
höchstrichterliche Rechtsprechung, Entscheidungen der 
Bundesnetzagentur). Das vertragliche Äquivalenzverhält-
nis kann nach Vertragsschluss durch unvorhersehbare Än-
derungen (z.B. durch Gesetzesänderungen, sofern deren 
konkreter Inhalt nicht bereits – etwa in der Phase zwischen 
dem Abschluss des förmlichen Gesetzgebungsverfahrens 
und dem Inkrafttreten – absehbar war), die das STADT-
WERK AM SEE nicht veranlasst und auf die sie auch kei-
nen Einfluss hat, in nicht unbedeutendem Maße gestört 
werden. Ebenso kann nach Vertragsschluss eine im Ver-
trag und/ oder den Allgemeinen Bedingungen entstandene 
Lücke erhebliche Schwierigkeiten bei der Durchführung des 
Vertrages entstehen lassen (etwa wenn die Rechtspre-
chung eine Klausel für unwirksam erklärt), die nur durch 
eine Anpassung oder Ergänzung zu beseitigen sind. In sol-
chen Fällen ist das STADTWERK AM SEE verpflichtet, den 
Vertrag und die Allgemeinen Bedingungen – mit Ausnahme 
der Preise – insoweit anzupassen und/ oder zu ergänzen, 
als es die Wiederherstellung des Äquivalenzverhältnisses 
von Leistung und Gegenleistung und/ oder der Ausgleich 
entstandener Vertragslücken zur zumutbaren Fort- und 
Durchführung des Vertragsverhältnisses erforderlich macht 
(z.B. mangels gesetzlicher Überleitungsbestimmungen). 
10.2 Anpassungen des Vertrages und/ oder der Allgemei-
nen Bedingungen nach vorstehendem Absatz sind nur zum 
Monatsersten möglich. Die Anpassung wird nur wirksam, 
wenn das STADTWERK AM SEE dem Kunden die Anpas-
sung spätestens zwei Monate vor dem geplanten Wirksam-
werden in Textform mitteilt. Ist der Kunde mit der mitgeteil-
ten Vertragsanpassung nicht einverstanden, hat er das 
Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
in Schriftform zu kündigen. Hierauf wird der Kunde von dem 
STADTWERK AM SEE in der Mitteilung gesondert hinge-
wiesen. 
 
11. Außerordentliche Kündigung  
11.1. Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhal-
tung einer Frist gekündigt und die Belieferung eingestellt 
werden. Die Kündigung bedarf der Schriftform.  
11.2. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, a) wenn 
die andere Partei länger als vierzehn Tage in Folge oder 
länger als dreißig Tage innerhalb eines Zeitraums von drei 
Monaten von ihren vertraglichen Verpflichtungen aufgrund 
höherer Gewalt befreit war, oder b) wenn ein für die Belie-
ferung notwendiger Bilanzkreisvertrag der anderen Partei 
gekündigt wird und eine nahtlose Abwicklung über einen 
anderen Bilanzkreisvertrag nicht sichergestellt ist, oder c) 
wenn die andere Partei die Erfüllung ihrer Vertrags-pflich-
ten in nicht unwesentlicher Art und Weise aufgrund einer 
Vermögensverschlechterung aussetzt oder dies ankündigt,  
d) eine negative Auskunft der Creditreform e.V. insbeson-
dere zu folgenden Punkten vorliegt: Zwangsvollstreckung, 

erfolglose Pfändung, eidesstattliche Versicherung zum Ver-
mögen, Insolvenzverfahren (Antrag auf Eröffnung, eröffne-
tes Verfahren oder mangels Masse abgelehnte Eröffnung), 
Restschuldbefreiung oder e) wenn Gründe für die Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens gegen die andere Partei vor-
liegen oder die andere Partei einen Eigenantrag auf Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens stellt sowie wenn ein 
Zwangsvollstreckungsverfahren gegen das gesamte Ver-
mögen der anderen Partei oder eines wesentlichen Teils 
ihres Vermögens eingeleitet wurde.  
11.3. Ein wichtiger Grund liegt für das STADTWERK AM 
SEE weiterhin vor, a) wenn der Kunde in nicht unerhebli-
chem Maße schuldhaft Strom unter Umgehung, Beeinflus-
sung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen verwen-
det („Strom-/ Erdgasdiebstahl“); b) wenn der Kunde mit ei-
ner Zahlung aus dem Vertrag in nicht unwesentlicher Höhe 
in Verzug ist und seiner Zahlungspflicht nicht innerhalb ei-
ner Woche nach Zugang der Mahnung mit Kündigungsan-
drohung nachkommt; c) wenn der Kunde ganz oder weil-
weise trotz Mahnung mit Kündigungsandrohung innerhalb 
der vom STADT-WERK AM SEE gesetzten Frist von einer 
Woche keine nach dem Vertrag geschuldete Vorauszah-
lung oder Sicherheit leistet.  
11.4. Im Falle einer Kündigung aus wichtigem Grund enden 
die beiderseitigen Vertragspflichten mit sofortiger Wirkung. 
Die kündigende Partei kann in ihrer Kündigungserklärung 
einen späteren angemessenen Endtermin bestimmen.  
11.5. Nach dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kündi-
gung nach Ziff. 11.4 ist das STADTWERK AM SEE berech-
tigt, die Anschlussnutzung unterbrechen zu lassen, sofern 
es eine Zuordnung der Energieentnahme durch den Netz-
betreiber nicht auf andere Weise verhindern kann.  
11.6. Die zur Kündigung berechtigte Partei kann bei Vertre-
tenmüssen des Kündigungsgrunds durch die andere Partei 
Ersatz des dadurch entstandenen Schadens verlangen. 
Ohne dass der tatsächliche Abschluss eines derartigen De-
ckungsgeschäfts erfolgreich ist, berechnet sich der Scha-
densersatz statt der Leistung in diesem Fall wie folgt: a) bei 
Vertretenmüssen des Kunden aus der positiven Differenz 
zwischen dem Erlös, den das STADTWERK AM SEE bei 
vereinbarungsgemäßer Erfüllung des jeweiligen Vertrages 
(ohne Kündigung) erzielt hätte, und dem (Minder-)Erlös, der 
aus einem Verkauf der betroffenen elektrischen Energie auf 
einem geeigneten Markt in angemessenem zeitlichem Zu-
sammenhang mit der Vertragsbeendigung bei kaufmän-
nisch vernünftiger Handlungsweise zu erzielen ist oder 
wäre, zuzüglich aller erfolgreichen Transaktionskosten; b) 
bei Vertretenmüssen des STADTWERKS AM SEE aus der 
positiven Differenz zwischen der (Mehr-) Aufwendungen, 
welche der Kunde für einen Kauf der betroffenen elektri-
schen Energie auf einem geeigneten Markt in an-gemesse-
nem zeitlichem Zusammenhang mit der Vertrags-beendi-
gung bei kaufmännisch vernünftiger Handlungs-weise zu 
leisten hat oder hätte, und den Aufwendungen, welche der 
Kunde bei vereinbarungsgemäßer Erfüllung des jeweiligen 
Vertrages (ohne Kündigung) hätte leisten müssen, zuzüg-
lich aller erforderlichen Transaktionskosten. Aufwendun-
gen, welche der Kunde bei vereinbarungsgemäßer Erfül-
lung des jeweiligen Vertrages (ohne Kündigung) hätte leis-
ten müssen, zuzüglich aller erforderlichen Transaktions-
kosten. Die Geltendmachung eines darüberhinausgehen-
den Schadensersatzanspruches bleibt unberührt.  
 
12. Vertraulichkeit  

12.1. Die Parteien behandeln den Inhalt des Vertrages so-
wie dieser Allgemeinen Bedingungen vertraulich. Sie wer-
den weder den Vertrag vollständig noch teilweise, noch In-
formationen über dessen Inhalt ohne die schriftliche Einwil-
ligung der anderen Partei einem Dritten überlassen und/o-
der in sonstiger Weise zugänglich machen.  
12.2. Dies gilt nicht für Informationen, die an Netzbetreiber, 
an Aufsichts- oder Regulierungsbehörden sowie an zur be-
ruflichen Verschwiegenheit verpflichtete Berater weiterge-
geben werden.  
 
13. Datenschutz / Datenaustausch mit Auskunfteien / 
Widerspruchsrecht 
13.1. Verantwortlicher im Sinne der gesetzlichen Bestim-
mungen zum Datenschutz (insbes. der Datenschutz-
Grundverordnung – DS-GVO) für die Verarbeitung der per-
sonenbezogenen Daten des Kunden ist die STADTWERK 
AM SEE GmbH & Co. KG, Kornblumenstr. 7/1, 88046 
Friedrichshafen, Tel. 0800 505 2000, Fax 07541 505-
60219, datenschutz@stadtwerk-am-see.de  
13.2. Der Datenschutzbeauftragte des STADTWERKS AM 
SEE steht dem Kunden für Fragen zur Verarbeitung seiner 
personenbezogenen Daten zur Verfügung unter: Deutsche 
Datenschutzkanzlei, Stefan Fischerkeller, Tel: 07544 904 
96 91, fischerkeller@ddsk.de, www.deutsche-datenschutz-
kanzlei.de 
13.3. Das STADTWERK AM SEE verarbeitet folgende Ka-
tegorien personenbezogener Daten: Kontaktdaten und Ge-
burtsdatum des Kunden (z. B. Name, Adresse, E-Mail-Ad-
resse, Telefonnummer), Daten zur Verbrauchsstelle (z. B. 
Zählernummer, Identifikationsnummer der Marktlokation), 

Verbrauchsdaten, Angaben zum Belieferungszeitraum, Ab-
rechnungsdaten (z. B. Bankverbindungsdaten), Daten zum 
Zahlungsverhalten. 
13.4. Das STADTWERK AM SEE verarbeitet die personen-
bezogenen Daten des Kunden zu den folgenden Zwecken 
und auf folgenden Rechtsgrundlagen: a) Erfüllung (inklu-
sive Abrechnung) des Energieliefervertrages und Durch-
führung vorvertraglicher Maßnahmen auf Anfrage des Kun-
den auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO sowie 
der §§ 49 ff. MsbG. b) Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen 
(z. B. wegen handels- oder steuerrechtlicher Vorgaben) auf 
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. c) DS-GVO. c) Direktwer-
bung und Marktforschung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 
lit. f) DS-GVO. Verarbeitungen auf Grundlage von Art. 6 
Abs. 1 lit. f) DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur 
Wahrung berechtigter Interessen des STADTWERKS AM 
SEE oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen o-
der Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Per-
son, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, 
überwiegen. d) Soweit der Kunde dem STADTWERK AM 
SEE eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten zur Telefonwerbung erteilt hat, verarbeitet der 
STADTWERK AM SEE personenbezogene Daten auf 
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS-GVO. Eine Einwilli-
gung zur Telefonwerbung kann der Kunde jederzeit gemäß 
Art. 7 Abs. 3 DS-GVO widerrufen. e) Bewertung der Kredit-
würdigkeit des Kunden sowie Mitteilung von Anhaltspunk-
ten zur Ermittlung der Kreditwürdigkeit des Kunden durch 
die Auskunftei Creditreform Boniversum GmbH, Hellers-
bergstraße 11, 41460 Neuss, Tel. 02131 109-501, Fax 
02131 109-557, info@boniversum.de auf Grundlage von 
Art. 6 Abs. 1 lit. b) und f) DS-GVO (Verarbeitungen auf 
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO dürfen nur erfol-
gen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen des 
STADTWERKS AM SEE oder Dritter erforderlich ist und 
nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten 
der betroffenen Person, die den Schutz personenbezoge-
ner Daten erfordern, überwiegen). Das STADTWERK AM 
SEE übermittelt hierzu personenbezogene Daten über die 
Beantragung, Durchführung und Beendigung des Energie-
liefervertrages sowie Daten über nicht vertragsgemäßes o-
der betrügerisches Verhalten an die genannte Auskunftei. 
Der Datenaustausch mit der Auskunftei dient auch der Er-
füllung gesetzlicher Pflichten zur Durchführung von Kredit-
würdigkeitsprüfungen von Kunden (§§ 505a und 506 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches). Die Auskunftei verarbeitet die 
erhaltenen Daten und verwendet sie zudem zum Zwecke 
der Profilbildung (Scoring) um Dritten Informationen zur Be-
urteilung der Kreditwürdigkeit des Kunden zu geben. In die 
Berechnung der Kreditwürdigkeit fließen unter anderem die 
Anschriftendaten des Kunden ein. 
13.5. Eine Offenlegung bzw. Übermittlung der personenbe-
zogenen Daten des Kunden erfolgt – im Rahmen der in Zif-
fer 13.4 genannten Zwecke – ausschließlich gegenüber fol-
genden Empfängern bzw. Kategorien von Empfängern: IT-
Dienstleister, Marktforschungsinstitute, Telekommunikati-
onsunternehmen, Wirtschaftsauskunfteien. 
13.6 Eine Übermittlung der personenbezogenen Daten an 
oder in Drittländer oder an internationale Organisationen er-
folgt nicht. 
13.7 Die personenbezogenen Daten des Kunden werden 
zu den unter Ziffer 13.4 genannten Zwecken solange ge-
speichert, wie dies für die Erfüllung dieser Zwecke erforder-
lich ist. Zum Zwecke der Direktwerbung und der Marktfor-
schung werden die personenbezogenen Daten des Kunden 
solange gespeichert, wie ein überwiegendes rechtliches In-
teresse des STADTWERKS AM SEE an der Verarbeitung 
nach Maßgabe der einschlägigen rechtlichen Bestimmun-
gen besteht, längstens jedoch für eine Dauer von zwei Jah-
ren über das Vertragsende hinaus. 
13.8. D er Kunde hat gegenüber dem STADTWERK AM 
SEE Rechte auf Auskunft über seine gespeicherten perso-
nenbezogenen Daten (Art. 15 DS-GVO); Berichtigung der 
Daten, wenn sie fehlerhaft, veraltet oder sonst wie unrichtig 
sind (Art. 16 DS-GVO); Löschung, wenn die Speicherung 
unzulässig ist, der Zweck der Verarbeitung erfüllt und die 
Speicherung daher nicht mehr erforderlich ist oder der 
Kunde eine erteilte Einwilligung zur Verarbeitung bestimm-
ter personenbezogener Daten widerrufen hat (Art. 17 DS-
GVO); Einschränkung der Verarbeitung, wenn eine der in 
Art. 18 Abs. 1 lit. a) bis d) DS-GVO genannten Vorausset-
zungen gegeben ist (Art. 18 DS-GVO), Datenübertragbar-
keit der vom Kunden bereitgestellten, ihn betreffenden per-
sonenbezogenen Daten (Art. 20 DS-GVO), Recht auf Wi-
derruf einer erteilten Einwilligung, wobei der Widerruf die 
Rechtmäßigkeit der bis dahin aufgrund der Einwilligung er-
folgten Verarbeitung nicht berührt (Art. 7 Abs. 3 DS-GVO) 
und Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 
77 DS-GVO). 
13.9 Verarbeitet das STADTWERK AM SEE personenbe-
zogene Daten von Mitarbeitern des Kunden, verpflichtet 
sich der Kunde seine Mitarbeiter darüber zu informieren, 
dass das STADTWERK AM SEE für die Dauer des Ener-
gieliefervertrages die folgenden Kategorien personenbezo-
gener Daten der Mitarbeiter zum Zwecke der Erfüllung des 
Energieliefervertrages verarbeitet: Kontaktdaten (z. B.: 
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Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer), Daten zur Stel-
lenbezeichnung. Der Kunde informiert die betroffenen Mit-
arbeiter darüber, dass die Verarbeitung der benannten Ka-
tegorien von personenbezogenen Daten auf Grundlage von 
Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO erfolgt. Außerdem teilt er den 
betroffenen Mitarbeitern die Kontaktdaten des STADT-
WERKS AM SEE als Verantwortlichem sowie dessen Da-
tenschutzbeauftragten mit. Widerspruchsrecht Der Kunde 
kann der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten 
für Zwecke der Direktwerbung und/oder der Marktfor-
schung gegenüber dem STADTWERK AM SEE ohne An-
gabe von Gründen jederzeit widersprechen. Das STADT-
WERK AM SEE wird die personenbezogenen Daten nach 
dem Eingang des Widerspruchs nicht mehr für die Zwecke 
der Direktwerbung und/oder Marktforschung verarbeiten 
und die Daten löschen, wenn eine Verarbeitung nicht zu an-
deren Zwecken (beispielsweise zur Erfüllung des Vertra-
ges) erforderlich ist. Auch anderen Verarbeitungen, die das 
STADTWERK AM SEE auf ein berechtigtes Interesse i. S. 
d. Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO stützt, kann der Kunde ge-
genüber dem STADTWERK AM SEE aus Gründen, die sich 
aus der besonderen Situation des Kunden ergeben, jeder-
zeit unter Angabe dieser Gründe widersprechen. Das 
STADTWERK AM SEE wird die personenbezogenen Daten 
im Falle eines begründeten Widerspruchs grundsätzlich 
nicht mehr für die betreffenden Zwecke verarbeiten und die 
Daten löschen, es sei denn, er kann zwingende Gründe für 
die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte 
und Freiheiten des Kunden überwiegen, oder die Verarbei-
tung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidi-
gung von Rechtsansprüchen. Der Widerspruch ist zu rich-
ten an: STADTWERK AM SEE GmbH & Co. KG, Kornblu-
menstr. 7/1, 88046 Friedrichshafen, Tel. 0800 505 2000, 
Fax 07541 505-60219, service@stadtwerk-am-see.de 
 
14. Übertragung des Vertrages  

14.1. Das STADTWERK AM SEE ist berechtigt, die Rechte 
und Pflichten aus dem Vertrag als Gesamtheit auf einen 
Dritten zu übertragen. Die Übertragung wird erst wirksam, 
wenn der Kunde zustimmt. Die Zustimmung gilt als erteilt, 
wenn der Kunde nicht innerhalb von acht Wochen nach der 
schriftlichen Mitteilung über die Übertragung der Rechte 
und Pflichten schriftlich widerspricht. Auf diese Folgen wird 
der Kunde vom STADTWERK AM SEE in der Mitteilung ge-
sondert hingewiesen.  
14.2. Der Zustimmung des Kunden bedarf es nicht, soweit 
es sich um eine Übertragung der Rechte und Pflichten auf 
einen Dritten im Rahmen einer rechtlichen Entflechtung des 
STADTWERKS AM SEE nach § 7 EnWG handelt.  
 
15. Gerichtsstand  
15.1. Der Gerichtsstand für Kaufleute im Sinne des Han-
delsgesetzbuches, juristische Personen des öffentlichen 
Rechts und öffentlich-rechtliche Sondervermögen ist aus-
schließlich Überlingen am Bodensee. Das gleiche gilt, 
wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im In-
land hat.  
 
16. Schlussbestimmungen  
16.1. Diese Bedingungen sind abschließend. Mündliche 
Nebenabreden bestehen nicht.  
16.2. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages un-
wirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt 
der Vertrag im Übrigen davon unberührt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


